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1. SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 
 
 
Das Architekturbüro Rack GmbH betreibt für den Auftraggeber das Planungs-
vorhaben „Neubau Bauzentrum“ in 35792 Löhnberg. Das Bauvorhaben wird in 
einer Gewerbegebietsteilfläche des Bebauungsplanes [GE(2)] „Güldenstadt“ 
der Gemeinde Löhnberg, Kerngemeinde entwickelt. Der Bebauungsplan enthält 
Festsetzungen zur Emissionsbeschränkung in Form von Emissionskontingen-
ten LEK nach DIN 45691. Für die in Anspruch genommene Gewerbegebietsteil-
fläche GE 2 betragen die Emissionskontingente 
 

LEK, tags  55 dB(A)/m² 
LEK,nachts 40 dB(A)/m². 

 
Das Planungsvorhaben nimmt nur eine Teilfläche der Gewerbegebietsfläche 
GE 2 in einem Umfange von ca. 10.700 m² in Anspruch. Aufgrund dieser bau-
leitplanerischen Festsetzung stehen für die Planung des Bauzentrums Immis-
sionskontingente LKI in Höhe der im Bebauungsplan benachbart ausgewiese-
nen Mischbaufläche von tags 46 - 50 dB(A) und in Höhe der hieran südlich an-
schließenden Bestandsbebauung von ca. 50 - 45 dB(A) zur Verfügung. Die Im-
missionsrichtwerte für Mischgebiete betragen tags 60 dB(A), für die südlich ge-
legene Bestandsbebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Schüt-
zenstraße - Forsthausstraße“ [1982] betragen die Immissionsrichtwerte je nach 
Einstufung dieser Bebauung in die Kategorien der Baunutzungsverordnung bei 
Allgemeinen Wohngebieten 55 dB(A), Mischgebiete 60 dB(A). Die aus den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes für die Planung zur Verfügung stehenden 
Immissionsrichtwertanteile unterschreiten die Richtwerte erheblich. Für die vor-
gesehene Ansiedlung eines Baumarktzentrums wurde zur Prüfung, inwieweit 
diese Maßnahme unter den Rahmenbedingungen der Emissionskontingentie-
rung in dieser Gewerbegebietsfläche entwickelt werden kann, eine Geräusch-
immissionsprognose erstellt. Der Geräuschimmissionsprognose liegt die Be-
triebsbeschreibung der VAR1 / VAR2_neu des Auftraggebers zu den vorgese-
henen Öffnungszeiten, sowie den Fahrverkehren / Ladetätigkeiten zugrunde. 
Die auf dieser Grundlage berechneten Geräuschimmissionen nach dem Prog-
noseverfahren der TA Lärm, Anhang A führten zu dem Ergebnis, dass die Ein-
haltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebiete / Wohngebiete 
prognostiziert werden kann - die Vorgaben der Emissionskontingentierung und 
der aus für die Planungen abzuleitenden Immissionskontingente [Immissions-
richtwertanteile] in unmittelbarer Nachbarschaft überschritten werden. 

 
Tabelle 1: Berechnungsergebnisse für VAR2_neu  

und Planungsanforderungen B-Plan  
 

IP-Nr. LKI Betriebsablauf  Beurteilung IRW 

 gemäß B-Plan Lr,16h Lr,16h vs. LKI nach TA Lärm 

2 48,3 46,7 eingehalten 60 

3 49,9 53,7 überschritten 60 

4 49,5 56,5 überschritten 60 

5 44,8 51,0 überschritten 55 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 

 
Aus den Berechnungsergebnissen zeigt sich ein “Konfliktbereich” zu den bau-
leitplanerischen Festsetzungen auf der Ebene des Schallimmissionsschutzes.  
 
Zur Ermöglichung einer immissionsschutztechnischen Genehmigung des Bau-
vorhabens an diesem Standort soll geprüft werden, inwieweit eine Befreiung 
von dieser bauleitplanerischen Festsetzung vorgenommen werden kann. Eine 
immissionsschutztechnisch vergleichbare Vorgehensweise wurde im Rahmen 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes durchgeführt. 
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2. ABLEITUNG DES IMMISSIONSRICHTWERTANTEILS 
 
 
Aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Emissionskontingentierung 
errechnet sich für die Betriebsfläche auf der Grundlage eines flächenbezoge-
nen Schallleistungspegels von 55 dB(A)/m² in Verbindung mit der vorgesehe-
nen Betriebs-Grundstücksgröße von S ~ 10.750 m² die zur Verfügung stehende 
immissionswirksame Schallleistung zu 

 
LWA,x = IFSP/m² + 10lg S, 

LWA,tag = 55 dB(A) + 40,3 dB = 95,3 dB(A), 
[LWA,nacht = 40 dB(A) + 40,3 dB = 80,3 dB(A)]. 

 
 
Der in Höhe der benachbarten MI-Fläche zur Verfügung stehende Immissions-
richtwertanteil [Immissionskontingent LKI] beträgt dann: 
 

IP 2 tags  48,3 dB(A) [nachts 33 dB(A)], 
IP 3 tags  49,9 dB(A) [nachts 35 dB(A)], 

IP 4 tags  49,5 dB(A) [nachts 35 dB(A)]. 
 

In der südlich angrenzenden WA-Baufläche (Bestandsbebauung) IP 5 beträgt 
der Immissionsrichtwertanteil  
 

IP 5 tags  44,8 dB(A) [nachts 30 dB(A)]. 
 
Die Lage dieser Berechnungspositionen zeigt die nachfolgende kartographi-
sche Darstellung. 
 
Die Anwendung der Emissionskontingentierungsfestsetzungen für den gesam-
ten Geltungsbereich des Bebauungsplanes bzw. für den um die SO-Fläche re-
duzierten Anteil führt dann zu den in der nachfolgenden Tabelle zusammenge-
fassten Berechnungsergebnissen für die nächstgelegenen Immissionspunkte 
zum Bauvorhaben „Baumarktzentrum“. 
 
Tabelle 2: Berechnungsergebnisse und  

Planungsanforderungen B-Plan  
 

IP-Nr. LKI LKI davon entfallen auf  IRW 

 gem. B-Plan für GE 2- 

Teilfläche [BVH] 

Gesamtfläche ./. 

SO-Fläche 

GE 1 nach TA Lärm 

2 48,3 50,2 45,8 60 

3 49,9 51,3 45,7 60 

4 49,5 50,9 45,4 60 

5 44,8 47,6 44,4 55 
 

alle Pegelwerte in dB(A) 
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3. GERÄUSCHENTWICKLUNGEN DES GEPLANTEN BAUMARKTZENTRUMS 
 
 
Auf der Grundlage der Betriebsbeschreibung zum Fahrzeugaufkommen / zu 
den Öffnungszeiten des geplanten Baumarktzentrums /1/ wurden nach dem 
Prognoseverfahren der TA Lärm, Anhang A, die zu erwartenden Geräusch-
immissionen aus den Betriebsabläufen berechnet. Die nachfolgende kartogra-
phische Darstellung zeigt die prognostizierten Schalleinträge in der Umgebung 
der Betriebsfläche, dargestellt als Beurteilungspegel Lr,16h für den Tageszeit-
raum.  
 
In Höhe der Baulinien der Mischgebietsfläche des Bebauungsplanes „Gülden-
stadt“ resultiert hieraus eine Geräuschimmissionsbelastung von Lr,16h 
~ 54 dB(A), in Höhe des hieran südlich gelegenen Gebäudes Forsthaus-
straße 22 von Lr,16h ~ 57 dB(A). Die hier geltenden Immissionsrichtwerte für 
Mischgebiete werden eingehalten und unterschritten. Für die südlich der Forst-
hausstraße gelegene Wohngebietsfläche WA beträgt der Prognosepegel Lr,16h 
51 dB(A). Auch hier wird der Richtwert von 55 dB(A) eingehalten und unter-
schritten. 
 
Stellt man den Beurteilungspegeln die für die Planung gemäß den bauleitpla-
nerischen Festsetzungen zur Verfügung stehenden Immissionsrichtwertanteile 
von  
 

IP-Nr. Beurteilungspegel Lr,16h Immissionskontingent LKI IRW 

2 46,7 48,3 60 

3 53,7 49,9 60 

4 56,5 49,5 60 

5 51,0 44,8 55 

 
gegenüber, zeigt sich - unterhalb der Anforderungen der TA Lärm -, dass diese 
im Falle der Berechnungspunkte IP 3, IP 4 und 5 überschritten werden. 
 

  

 
/1/  RMB Jäger + Höser GmbH 
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3. AUFHEBUNG DER EMISSIONSKONTINGENTE IN DER GE 2-FLÄCHE 
 
 
Die Zusammenführung der Berechnungsergebnisse aus den Betriebsabläufen 
des geplanten Bauzentrums gemäß Betriebsbeschreibung mit den verbleiben-
den Festsetzungen der GE 1-Fläche gemäß den bauleitplanerischen Vorgaben 
[60 dB(A)/m²] führt in Höhe der nächstgelegenen MI-Flächen zu Beurteilungs-
pegeln unterhalb des Richtwertes von 60 dB(A) 
 
  IP 2  49 dB(A), 
  IP 3  54 dB(A), 
  IP 4  56 dB(A). 
 
In Höhe der nächstgelegenen Bebauung im Allgemeinen Wohngebiet [IP 5] be-
trägt der Beurteilungspegel 52 dB(A). Der Richtwert von 55 dB(A) wird auch hier 
eingehalten und unterschritten. 
 
Das Berechnungsergebnis zeigt, dass durch die Aufhebung der Emissionskon-
tingente und Anwendung der Beurteilungsmöglichkeiten nach TA Lärm in der 
„Summenwirkung“ aus der plangegebenen Geräuschbelastung aus der GE 1-
Fläche und Berücksichtigung der „Prognose-Beurteilungspegel“ für die vorge-
sehenen Betriebsabläufe im Bauzentrum die in der Nachbarschaft anzuwen-
denden Immissionsrichtwerte eingehalten und unterschritten werden. 
 
Durch die Aufhebung der emissionsbegrenzenden Regelungen für die Sonder-
gebietsfläche SOLEH ist eine Beurteilung nach den Maßgaben der TA Lärm vor-
zunehmen.  
 

… Mit der vorliegenden Änderung des Bebauungsplanes werden 
die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungs-
planes „Güldenstadt“ für die im Geltungsbereich der 1. Änderung 
liegenden Flächen vollständig ersetzt. … 
 
[Textliche Festsetzungen, Pos. 2.1, Bebauungsplan „Gülden-
stadt“, 1. Änderung, Satz 12/2015] 

 
Für die Sondergebietsfläche SOLEH steht zurzeit keine projektbezogene Ge-   
räuschimmissionsprognose aus dem Genehmigungsverfahren dieses Marktes 
für diesen Standort zur Verfügung. Abgeleitet aus Untersuchungen für ähnliche 
Nutzungen kann die Geräuschentwicklung aus Sondergebietsflächen SOLEH 
durch einen flächenbezogenen Schallleistungspegel von LWA′′ ~ 63 dB(A)/m² 
beschrieben werden. Die Berücksichtigung dieser Emissionsleistung für die Flä-
che des Sondergebietes führt zu einem zusätzlichen Immissionsbeitrag an den 
Berechnungspunkten von  
 
  IP 2  + 7 dB [49 → 56 dB(A)] [IRW 60], 
  IP 3 + 2 dB [54 → 56 dB(A)] [IRW 60], 
  IP 4 + 1 dB [56 → 57 dB(A)] [IRW 60], 
  IP 5 + 1 dB [52 → 53 dB(A)] [IRW 55]. 
 
Wie die Gegenüberstellung zu den Richtwerten zeigt, wird auch für diese Be-
trachtungsweise die Einhaltung und Unterschreitung der jeweils geltenden Im-
missionsrichtwerte nach TA Lärm erreicht. 
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4. BERÜCKSICHTIGUNG WEITERER „PLANGEGEBENER“ 
 GERÄUSCHVORBELASTUNGEN 

 
 
Die Dimensionierungsberechnungen zur Festlegung der Emissionskontingente 
/2/ berücksichtigten Schalleinträge extern zum Bebauungsplan „Güldenstadt“ 
gelegener Gewerbegebietsflächen im „Westen“ und Nordosten zum Plangebiet. 
Diese Flächen wurden mit jeweils 60 dB(A)/m² zur Ermittlung plangegebener 
Schalleinträge eingestellt. 
 
Der hieraus resultierende Immissionsanteil insbesondere in Höhe der Be-
stands-Wohnbebauung „Vogelsang 11“ führte aufgrund der in dieser Berech-
nung erreichten Pegelhöhe von 53 dB(A) bei einem Immissionsrichtwert von 
55 dB(A) im Weiteren zur deutlichen Reduzierung der noch möglichen gewerb-
lichen Geräuschentwicklungen für die GE 1- und GE 2-Fläche des Bebauungs-
planes „Güldenstadt“. Die plangegebene Vorbelastung an der Berechnungspo-
sition Forsthausstraße 32 erreichte dabei 42 dB(A). 
 
Für das Umfeld des nunmehr zur Beurteilung anstehenden Bauzentrums liefern 
die Schalleinträge aus diesen Flächen keinen beurteilungsrelevante Immis-      
sionsbeitrag.  
 
DIN 45691 enthält den Hinweis: 
 

… Die … ermittelten Emissionskontingente werden häufig durch nur 
einen besonders kritischen Immissionsort bestimmt, während an 
anderen Immissionsorten die Planwerte nicht ausgeschöpft werden. 
Um das Gebiet besser zu nutzen, können dann im Bebauungsplan 
zusätzliche oder andere Festsetzungen getroffen werden. … 

 
Diese „zusätzlichen“ Festsetzungen können z.B. Erhöhungen der Emissions-
kontingente für einzelne Richtungssektoren [A.2] oder Erhöhung der Emissi-
onskontingente für einzelne Immissionsorte [A.3] oder Festsetzungen von nach 
betroffenen Gebieten unterschiedlichen Emissionskontingenten [A.4] sein.  
 
Von diesen Regelungen wurde bei der Aufstellung des Bebauungsplanes / 
Festlegung der Emissionskontingente kein Gebrauch gemacht. Dementspre-
chend ist der Einfluss des „plangegebenen Vorbelastungsbeitrages“ aus extern 
Gewerbeflächen nördlich der Selbenhäuser Straße auf die gesamten Festset-
zungen des Bebauungsplanes dominant einzustufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
entnommen aus /2/ 

  

 
/2/  Immissionsgutachten Nr. 2045, Schalltechnisches Büro A. Pfeiffer, 8/2010 
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Die Berücksichtigung der Immissionsanteil der „externen“ Gewerbeflächen in 
Ergänzung mit einer Abschätzung der aus der Sondergebietsfläche auftreten-
den Geräuschentwicklungen durch einen Verbrauchermarkt (REWE) zeigt die 
nachfolgende kartographische Ergebnisdarstellung. Auch die Zusammenfüh-
rung dieser Vorgaben in Verbindung mit den zu erwartenden Geräuschimmis-
sionen aus dem Betrieb des Baumarktzentrums führen in Höhe der Misch- und 
Wohngebietsfläche zur Einhaltung und Unterschreitung der dort geltenden 
Richtwerte.  
 
Demnach kann für die immissionsschutztechnische Beurteilung der Geräusch-
immissionen aus den Betriebsabläufen des geplanten Baumarktzentrums auf 
die Anwendung der für die GE 2-Fläche „zu niedrig“ gewählten Emissionskon-
tingente verzichtet werden.  
 
Die getroffenen Festsetzungen von 55 dB(A)/m² sind in ihrer Abstufung einem 
Mischgebiet und nicht einer Gewerbegebietsfläche gleichzusetzen. 
 
Auszug aus DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ 

 
Industriegebietsflächen GI  65 dB(A)/m², 
Gewerbegebietsflächen GE 60 dB(A)/m², 
 

in der Folgerung dann 
 
MI     55 dB(A)/m². 

 
Die gewählte Festlegung auf 55 dB(A)/m² gestattet in der Regel keine typische 
Gewerbegebietsansiedlung gemäß den bauleitplanerischen Vorstellungen ei-
ner GE-Ausweisung. Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die nachbar-
schaftsschützenden Belange - Einhaltung und Unterschreitung der Immissions-
richtwerte je Gebietskategorie - auch bei Nichtanwendung der getroffenen Fest-
setzungen des Bebauungsplanes durch das vorgesehene Bauzentrum einge-
halten werden können.  
 

  





Seite 14 zur Geräuschimmissionsprognose P 21019-1-A GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

 
 
 
 
 
 
 
DIESE STELLUNGNAHME UMFASST 14 SEITEN SOWIE 
IN DER ANLAGE AUSZÜGE AUS DEN BERECHNUNGS- 
PROTOKOLLEN. 
 
 
 
HOHENSTEIN, DEN 24. JULI 2021 ZI/ZI/BA 
 
 
 
GSA Ziegelmeyer GmbH 
Beratungsgesellschaft 
Schallimmissionsschutz, 
Technische Akustik, 
Bau- und Raumakustik  
 
 
 
Ziegelmeyer 
 






